
Bezirkssportleiter Thomas Bader, Kreuzweg 3, 91083 Igelsdorf 
Tel.: 01752257157   -   Fax: 0322-23787658   -   eMail: t.bader@bssb.ofr.de

Antrag auf Zulassung zum Vorschießen an den Oberfränkischen Meisterschaften 2026 
gem. Regeln 0.9.4 der SpO des DSB 

Antragsteller: 
Name: 

Vorname: 
Straße / Hausnummer: 

PLZ / Ort: 
Telefonnummer: 

Faxnummer: 
eMail: 

Geburtsdatum: 
Schützenpassnummer: 

Vereinsnummer / -name: 
Disziplin (z.B. // 1.10): 

Klasse (z.B. // .10): 
eventuell Manschaft: 

Pro Disziplin einen Antrag !!! 

Grund des Antrages bitte ankreuzen: 

Religiöse oder gleichgestellte Veranstaltungen für die betroffene Person und Angehörige 1. 
Grades, die beim Meldeschluss zur Oberfränkischen Meisterschaft bekannt sind. 

Berufliche Unabkömmlichkeit, die beim Meldeschluss zur Oberfränkischen Meisterschaft 
bekannt ist. 

Ärztliche Termine, die beim Meldeschluss zur Oberfränkischen Meisterschaft angeordnet sind. 

Ohne eine beigefügte Bestätigung erfolgt keine Bearbeitung !!! 
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Mir ist bekannt, dass: 
1) das erzielte Vorschießergebnis nicht in die Rangliste der Einzelwertung aufgenommen wird und

nur zur Qualifikation für einen Start  bei der Bayerischen Meisterschaft berücksichtigt wird.
2) bei einem Mannschaftsstart diese Mannschaft nur bis zum Start des Vorschießenden umge-

meldet werden kann ( SpO 0.9.5.1).
3) wegen des erhöhten Aufwandes zusätzlich zum Startgeld eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von

€ 8,00 in Rechnung gestellt wird.
4) ein Vorschießen nur möglich ist, wenn die Bearbeitungsgebühr vor Startbeginn in bar vor Ort

bezahlt wird.

Unterschrift Antragsteller              Unterschrift Vereinssportleiter / Schützenmeister 
Vereinsstempel 

Rückinformation für den Antragsteller: 

Dem Vorschießen kann nicht stattgegeben werden: 

Das Vorschießen ist berechtigt: 

Wettkampfort: 

Termin: 

Wettkampfbeginn: 

Bitte kommen Sie 30 min. vor Wettkampfbeginn zur Waffenkontrolle. 
Diese Startberechtigung, der Schützenpass und der Lichtbildausweis sind vorzulegen. 
Bei VL-Disziplinen sind die zusätzlich gültigen Ausweispapiere vorzulegen. 

Mit freundlichem Schützengruß 

Thomas Bader 




